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lfd. Nr. Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Am Verfahren beteiligt wurden folgende Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben,  
jedoch keine Bedenken/Anregungen geäußert haben: 

 - Tennet TSO GmbH, 24.07.2024 

- Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, Technischer Umweltschutz, 06.08.2024 

- Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, 29.07.2024 

- Markt Parkstein, 20.08.2024 

- Bay. Bauernverband, 25.07.2024 

- Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, 27.08.2024 

- Vodafone GmbH, 29.08.2024 

- Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern, 29.07.2024 

- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 31.07.2024 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 18.09.2024 

- Stadt Grafenwöhr, 03.09.2024 

- Stadt Erbendorf, 05.08.2024 

- Polizeiinspektion Eschenbach, 25.07.2024 

- Stadt Kemnath, 08.08.2024 

- Immobilien Freistaat Bayern, 04.09.2024 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

1 Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, Bauamt, 
13.09.2024 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Abwägung B-Plan 
 
zu 1.: 
Es wird in der Festsetzung 1.1 „bauliche Nutzung“ durch „betriebliche 
Nutzung“ ersetzt. 
Die Festsetzung zum Rückbau soll erhalten werden (und ergänzt, siehe 
Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten). Zusätz-
lich wird jedoch festgesetzt, dass der Rückbau rechtssicher im Durchfüh-
rungsvertrag zu regeln ist. Ein Zielkonflikt, die Festsetzung zu belassen, 
mit der getroffenen vertraglichen Vereinbarung, wird nicht gesehen. 
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zu 2.: 
Zur rechtssicheren Festsetzung wird üblicherweise die natürliche Gelän-
dehöhe als Bezugshöhe festgesetzt. Im vorliegenden Fall wurde die Ge-
ländehöhe im Zuge des Rohstoffabbaus bereits anthropogen verändert. 
Es wird nicht, wie in der Stellungnahme genannt, eine geplante Gelände-
höhe festgesetzt, sondern die derzeitige Geländehöhe, die im vorliegen-
den Fall analog zu anthropogen unverändertem Gelände der natürlichen 
Geländehöhe entspricht. Die Festsetzung wird aufrechterhalten.  
Eine Angabe der Höhenlage des Geländes in der Planzeichnung an allen 
maßgeblichen Stellen ist nicht erforderlich. 
 

zu 3.: 
Die Festsetzung 2.2 wird entsprechend ergänzt (hinsichtlich 
Übersteigschutz, Bezugshöhe, aktuelle Geländehöhe). 
 

zu 4.: 
Um dem Einwand Rechnung zu tragen, wird der letzte Absatz in der Fest-
setzung 2.2 gestrichen. 
 

zu 5.: 
Um die Festsetzung zu konkretisieren, wird der Bereich mit zulässigen 
Geländeanpassungen in der Planzeichnung  entsprechend gekennzeich-
net. 
Es wird außerdem noch ergänzt, dass Geländeveränderungen einen Ab-
stand von der Grundstücksgrenze von mindestens 1,0 m ausweisen müs-
sen. 
 

zu 6.: 
Der Bereich mit zulässigen Geländeveränderungen wird, wie unter 5. aus-
geführt, planlich festgesetzt. 
Außerdem wird „Anfang März“ durch „01.03.“ ersetzt. 
 

zu 7.: 
„Herbst“ wird durch „ab 01.09. des Jahres“ ersetzt (zu „Anfang März“ 
siehe oben), „Mitte März“ durch „15.03. des Jahres“ und „Ende Juli“ 
durch „31.07. des Jahres“ 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 
 
 
 
 

zu 8.: 
Einziger betroffener Immissionsort könnte nur die Bundesstraße B 299 im 
Westen sein, durch ca. 550 m Waldgebiet getrennt. Der Anlagenbereich 
liegt topographisch ca. 30 m (!) höher als die Bundesstraße, so dass al-
leine dadurch, auch ohne Wald, relevante Blendwirkungen sicher ausge-
schlossen sind. Dies wird in Kap. 3.3 noch ergänzt. 
 
 
zu III. Hinweise: 
Um dem Einwand Rechnung zu tragen, werden vorsorglich die Hinweise 
auf DIN-Normen und dergleichen aus den Festsetzungen des Bebauungs-
plans herausgenommen. 
 

 
Die nebenstehenden Än-
derungen werden in den 
Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan, Stand 
18.04.2024, eingearbei-
tet. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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abwägung 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

2 Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, Naturschutz, 
30.08.2024 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2.3: 
wird beachtet, keine Bedenken/Anregungen; die Maßnahme ist in den 
Unterlagen bereits festgesetzt. 
 
zu 3.2: 
Es wird ergänzt, dass die Totholz-/Steinhaufen gemäß der Arbeitshilfe 
Zauneidechse herzustellen sind. 
 
zu 3.3: 
Die Gesichtspunkte werden vollumfänglich in die Planunterlagen eingear-
beitet. 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu II 4.3: 
Der Biotop- und Nutzungstyp wird geändert 
 
zu II 5.3.2: 
Zur Zauneidechse siehe oben (Vermeidungsmaßnahmen werden festge-
setzt), zur Heidelerche siehe nachfolgend 
 
 
zur saP: 
Entsprechend den Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde wurde 
eine Nachkartierung bezüglich der Heidelerche durchgeführt (Jahr 2025, 
nach den anerkannten Methodenstandards von Südbeck et al. Neuauf-
lage 2025, 3 Kartiergänge 19.03., 05.04. und 26.04.2025). Es konnte kein 
Vorkommen der Heidelerche festgestellt werden. Dementsprechend sind 
keine weiteren Maßnahmen bezüglich der Art veranlasst. Die Ergebnisse 
werden in die Planunterlagen eingearbeitet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Än-
derungen werden in den 
Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan, Stand 
18.04.2024, eingearbei-
tet. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

3 Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, Öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, 22.08.2024 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen;  
es wird sich durch die Inanspruchnahme eine Einschränkung der Jagdaus-
übung ergeben; in welchem Umfang diese auftritt und welche Jagdpacht-
minderung gegebenenfalls daraus entsteht, ist privatrechtlich zu regeln.  
Der erhöhte Wilddruck auf benachbarte Flächen ist eine Annahme, die 
Auswirkungen sind nicht belegt und spielen bei der relativ geringen bean-
spruchten Fläche keine spürbare Rolle. 
Dass die „Waldlichtung“ aus jagdlicher Sicht nicht für den Solarpark ge-
eignet sein soll, ist in keiner Weise nachvollziehbar. Würde  die Fläche 
nicht als Solarpark (zwischen)-genutzt werden, würde bereits jetzt Wald 
aufgeforstet werden, so dass die Lichtung sehr bald nicht mehr vorhan-
den wäre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt unver-
ändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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Nr. 
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Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

4 Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, Bodenschutz und 
Abfallrecht, 07.08.2024 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; 
der Passus zu Altlasten allgemein und in den abfall- und bodenschutz-
rechtlichen Anforderungen bei Bodenveränderungen wird in den Hinweis 
Nr. 2 zu den textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Än-
derungen im Hinweis Nr. 2 
werden in den Vorhaben-
bezogenen Bebauungs-
plan, Stand 18.04.2024, 
eingearbeitet. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender  Beschluss 

5 Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 
23.08.2024 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; im Hinweis Nr. 1 ist 
bereits darauf hingewiesen, dass sämtliche Einwirkungen aus einem um-
liegenden Rohstoffabbau entschädigungslos hinzunehmen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt unver-
ändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

6 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
30.08.2024 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu Bereich Landwirtschaft: 
keine Bedenken/Anregungen 
 
 
zu Bereich Forsten: 
 

zu I. Stellungnahme: 
Der Anregung wird gefolgt, und der Rückbau weiter geregelt. Es wird eine 
Frist für den Rückbau von einem Jahr und eine Mitteilungspflicht zur Be-
endigung der Sondergebietsnutzung in die textliche Festsetzung 1.1 auf-
genommen. 
In der Festsetzung 1.1 ist bereits ein Rekultivierungsziel enthalten. Dieses 
wird gemäß der Stellungnahme konkretisiert, mit der Ergänzung, dass 
auch die natur- und artenschutzrechtlichen Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen sind. 
Im Hinblick auf die nachbarlichen Belange wird eine Haftungsverzichts- 
und Freistellungserklärung als Hinweis in die textlichen Festsetzungen 
aufgenommen. 
 
 
zu Begründung II und II a: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; keine Bedenken/An-
regungen 
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zu II b: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; die Waldbewirtschaf-
tung in der Umgebung bleibt weiterhin möglich, auch die Benutzung der 
vorhandenen Waldwege. 
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Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
zu den Hinweisen: 
 

- die angrenzenden Waldbesitzer werden in Kenntnis gesetzt 

- es ist in der Planung ein Abstandsstreifen von 4,0 m zwischen Zaun und 
Grundstücksgrenze berücksichtigt, der ein Befahren der Ränder ermög-
licht. Innerhalb des Zauns ist noch eine Umfahrung mit 2-3 m Breite be-
rücksichtigt. Einen Abstand von 10,0 m einzuhalten, würde die nutzbare 
PV-Fläche, die ohnehin schon einen geringen Umfang aufweist, noch 
weiter verringern. Im Zusammenhang mit der Haftungsverzichts- bzw. 
Freistellungserklärung ist der bisher gewählte Abstand hinnehmbar; die 
Planung soll in diesem Punkt aufrechterhalten werden. 

- eine Haftungsverzichts- und Freistellungserklärung mit allen genannten 
Angaben wird, wie erwähnt, in die Hinweise zu den textlichen Festset-
zungen aufgenommen.  

- eine Zugänglichkeit der umliegenden Waldflächen ist zu jederzeit gege-
ben, auch während der Bauphase (gegebenenfalls Wiederherstellung 
von beim Bau beschädigten Wegen). 

- in den Hinweis Nr. 4 wird aufgenommen, dass entsprechende Schutz-
maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der Gefahr von Wald-
bränden, ausgehend von der Anlage, zu treffen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Än-
derungen und Ergänzun-
gen werden in den Vorha-
benbezogenen Bebauungs-
plan , Stand 18.04.2024, 
eingearbeitet. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

7 Regierung der Oberpfalz, Höhere Landesplanungsbehörde, 
09.09.2024 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung der Stadt Pressath „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage Bürgerwald“ 
Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pressath, 26.06.2025                        Seite 20 

lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 
 
 
 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; hinsichtlich der Lage 
im Vorranggebiet KS 4/1 bestehen gemäß den Stellungnahmen des LfU 
und des Regionalen Planungsverbandes keine Bedenken. Das Grundstück 
kann als abgebaut betrachtet werden. 
 
Alle sonstigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen; keine Beden-
ken/Anregungen 
 

 
 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt unver-
ändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

8 Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord, 11.09.2024   
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Die Ausführungen und Hinweise auf die Ziele des Regionalplans werden 
zur Kenntnis genommen; 
wie obenstehend ausgeführt, bestehen keine Zielkonflikte mit dem Vor-
ranggebiet KS 4/1 des Regionalplans, da die Rohstoffgewinnung auf dem 
Grundstück vollständig abgeschlossen ist. 
 Die weiteren Ausführungen zum Landschaftsbild und zur Rekultivierung 
werden ebenfalls zur Kenntnis genommen; die regionalplanerisch ange-
strebten Rekultivierungsziele bleiben auch bei weiterem Abbau im Vor-
ranggebiet KS 4/1 umsetzbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt unver-
ändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

9 Bayerisches Landesamt für Umwelt, 22.08.2024   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zum Geotopschutz werden zur Kenntnis genommen; es 
besteht kein Änderungsbedarf. 
Die genannten Fachstellen werden beteiligt, die Stellungnahme entspre-
chend gewürdigt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt unver-
ändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

10 Bund Naturschutz in Bayern, 02.09.2024   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Insektenschonende Mähverfahren sind bereits in 3.2 festgesetzt. Das 
Mahdkonzept wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde abgespro-
chen. Eine streifenweise Mahd ist nicht praktikabel, die Mähentfernung 
ist ebenfalls bereits festgesetzt. 
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zu 2., 3.: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; eine wolfssichere 
Zäunung ist bereits in Kap. 2.2 festgesetzt. 
 
 
 

 
 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt unver-
ändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

11 Hans J. Oberndorfer, Kreisheimatpfleger, 04.09.2024   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                        
 
  
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; es besteht Einverständ-
nis; 
im Verfahren wurden alle Träger öffentlicher Belange beteiligt, und alle Ein-
wendungen sachgerecht abgewogen; seitens der Unteren Naturschutzbe-
hörde wurden keine grundsätzlichen Einwendungen erhoben. 
Der Radweg und Wanderweg an der Westseite wird nicht substanziell beein-
trächtigt.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt un-
verändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

12 Bundesnetzagentur, Richtfunk, 31.07.2024   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; keine Bedenken/Anre-
gungen. 
Der Hinweis zur zukünftigen Beteiligung wird zur Kenntnis genommen und 
bei der weiteren Auslegung beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt un-
verändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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13 Wasserwirtschaftsamt Weiden, 27.08.2024   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: 
keine Bedenken/Anregungen 
 
zu 2.: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; der Vorhabensbereich 
Liegt zwar im Einzugsgebiet der Brunnen 5 und 6 der Stadt Grafenwöhr; Be-
denken, Auflagen o.ä. werden aber nicht vorgebracht; es sind keine nachtei-
ligen Auswirkungen zu erwarten. 
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zu 3.: 
Die Ausführungen zur Auswahl der Tragständer werden zur Kenntnis genom-
men; sie sind in den Unterlagen bereits enthalten (Hinweis Nr. 3). Der Hin-
weis wird entsprechend ergänzt (u.a. Verweis auf die LABO-Arbeitshilfe, kein 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und chemischen Reinigungsmitteln). 
Der Hinweis auf die fachkundige Stelle wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 4.1, 4.2: 
wird zur Kenntnis genommen und beachtet (in den Unterlagen bereits ent-
halten). 
 
 
zu 5.: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und beachtet; nennens-
werte Abschwemmungen nach außerhalb des Planungsgebiets sind in vorlie-
gendem Fall nicht zu erwarten (Oberflächenrelief), so dass diesbezüglich 
keine Maßnahmen veranlasst sind. 
 
 
zu 6.: 
Die Ausführungen zu Altlasten werden zur Kenntnis genommen; entspre-
chende Ausführungen sind in den Planunterlagen enthalten, die abfall- und 
bodenschutzrechtlichen Anforderungen werden berücksichtigt. 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
zu 7.: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; keine Bedenken/Anre-
gungen. 
Bezüglich der Auswahl der Tragständer wird im Hinweis Nr. 3 ergänzt, dass 
in jedem Fall nicht rein verzinkte Tragständer verwendet werden dürfen (z.B. 
zinkarme Stahlträger mit hochkratzfester Lackierung, Aluminium, Corten-
Stahl u.a.). 
Die Hinweise zum Bodenschutz werden in der Festsetzung 3.1 ergänzt, so-
weit nicht bereits dort enthalten. 
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zu 8.: 
Die vorgebrachten Gesichtspunkte werden vollumfänglich berücksichtigt; 
keine grundsätzlichen Bedenken/Anregungen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden 
Änderungen und Ergän-
zungen werden in den 
Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan , Stand 
18.04.2024, eingearbei-
tet. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

14 Bayernwerk Netz GmbH, 10.09.2024   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich 
beachtet; 
Kabel oder Freileitungen verlaufen nicht innerhalb des Geltungsbereichs; ge-
mäß der eingeholten Leitungsauskunft verläuft in dem westlich angrenzen-
den Weg ein MS-Kabel, das in die Planzeichnung eingetragen wird. Die Lei-
tung und die Schutzzone liegt außerhalb der Anlagenfläche. 
Bepflanzungen sind nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dem Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan, 
Stand 18.04.2024, wird 
die MS-Leitung in die 
Planzeichnung eingetra-
gen. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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15 Deutsche Telekom Technik GmbH, 29.08.2024   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; keine Bedenken; 
Ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz wird voraussichtlich nicht er-
forderlich sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt un-
verändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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16 Eisenbahn-Bundesamt, 06.08.2024   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; keine Bedenken/Anre-
gungen; 
Blendwirkungen werden gegenüber den Bahnanlagen nicht hervorgerufen 
(Entfernung ca. 1,0 km; vollständige Abschirmung durch den Wald und die 
Topographie). 
Die Deutsche Bahn AG wurde beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan, Stand 
18.04.2024, bleibt un-
verändert. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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17 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 30.08.2024   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; 
im Hinweis Nr. 1 wird ergänzt, dass auch sämtliche Einwirkungen aus dem 
Truppenübungsplatz Grafenwöhr (wie Immissionen) entschädigungslos zu 
dulden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehende Än-
derung wird in den Hin-
weis Nr. 1 des Vorha-
benbezogenen Bebau-
ungsplan, Stand 
18.04.2024, eingearbei-
tet. 
  
ja: 15 
 
 
nein: 0 
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